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108 Verfassung.
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der Burgerschaft reprasentiren. Alle Senatoren

mussen zugleich Genannte des grossern Ratbs seyn.

Unter den Burgermeistern und Schopfen sind be—

standig zwey regierende Burgermeister, ein

alterer und ein iungerer, welche nur 4. Wochen

lang diese Wurde behalten, und nach deren Ver—

lauf mit andern verwechselt werden; so daß ieden,

da ihrer 26. sind, die Reyhe einmal im Jahr

trift. Die 8. Mitglieder aus dem Sandwerks—

stand werden aus folgenden Handwerken, unter

dem Namen des kleinern Raths, gewahlet:

Von den Becken, Bierbrauern, Gold und Sil

berarbeitern, (diese kamen spater dazu, denn an

fanglich waren die Blechschmiede im Rath, so—

lang namlich dieses Handwerk noch existirte,

Kirschnern, Metzgern, Rothgerbern, Schneidern

und Tuchmachern. Der vorderste unter ihnen ist

zugleich Losunger aus den Handwerken, und sitzt

bey den wochentlich zweymaligen Losungsessionen.

Bey den Rathssesstonen sitzen zwey Stadt

oder Rathssyndieci, ein alterer und ein iungerer,

deren ieder seine besondern Verrichtungen hat.

Zu Expedition der vorkommenden Sachen sind die

Beamten in der Canzley bestimmt.

Nur Justitzsachen gehoren fur die Gerichte,

von welchen zu Rath appellirt werden kan. Au

serdem
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